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Verordnung
über die Feuer-Pflichtversicherung von Gebäuden 

und Betriebseinrichtungen.
Vom 27. März 1958

§ 1
Der Pflichtversicherung bei der Deutschen Versiche

rungs-Anstalt (nachstehend DVA genannt) gegen Schä
den durch Brand, Blitzschlag und Explosion unterliegen:

a) Gebäude und Gebäudegruppen, die eine wirt
schaftliche Einheit bilden, einschließlich der Fun
damente und Kellermauern, mit einem Grundwert 
(Neubauwert 1914) von 1000 DM an,

b) die nach Buchst, a im Bau befindlichen Gebäude 
einschließlich der auf der Baustelle zu deren Er
richtung lagernden Baustoffe des Versicherungs
pflichtigen,

c) Einrichtungen der industriellen und handwerk
lichen Betriebe mit einem Neuwert von 5000 DM 
an.

§ 2
Versicherungspflichtiger ist der jeweilige Eigentümer, 

Rechtsträger oder Erbbauberechtigte.

§ 3
(1) Gerichte und Verwaltungsorgane haben im Rah

men der für sie geltenden Bestimmungen der DVA die 
zur Durchführung der Feuer-Pflichtversicherung not
wendige Hilfe und Unterstützung zu gewähren.

(2) Die Deutsche Volkspolizei und die Staatsanwalt
schaft geben der DVA in Strafsachen wegen vorsätz
licher oder fahrlässiger Brandstiftung oder anderer die 
Leistungspflicht der DVA beeinflussenden Tatumstände 
auf Anfrage unverzüglich Mitteilung, sobald die 
Ermittlungen die Schuld des Täters einwandfrei er
geben und keine Gefährdung der weiteren Unter
suchung eintreten kann. Die DVA hat das Recht der 
Akteneinsicht. Die Gewährung der Akteneinsicht an 
Mitarbeiter der DVA obliegt der Entscheidung des 
Staatsanwaltes.

(3) Die Räte der Kreise bzw. Städte — Kreis- bzw. 
Stadtbauamt — sind verpflichtet, der DVA jedes neu
zuerrichtende Gebäude und jeden Um- oder Erweite
rungsbau nach Erteilung der Baugenehmigung unver
züglich aufzugeben.

(4) Die Industrie- und Handelskammern und die 
Handwerkskammern haben der DVA die Zulassung
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